
UMSCHAU
Zu tamılıenpolitischen Grundpositionen der CADU

Im Zug TEUHEGT.: und erneuerter) Positionsbestim- Gesellschaftsordnung zutiefst VO einem Men-
INUNSCHI hat die (SI3 eın umfangreiches Papıer mı1t schenbild gepragt iSt, das se1ne Wurzeln 1mM hrı1-
dem Titel „Dıie C111 Aktualıtät des christlichen stentum hat Insotern gehört das christliche Men-
Menschenbildes“ vorgelegt, das besondere Auft- schenbild den Grundlagen UNSCICI Verfassung,
merksamkeıt schon eshalb verdient, weıl dıe hne deshalb aber identisc. se1n mıt dem Men-
CDU-Vorsitzende Angela Merkel VO dieser Aus- schenbild, das sıch AUS der Verfassung herausdestil-
tormulierung durch eine „Wertekommission“ (un- lieren Läfßt. Von letzterem werden auch andere, AaUuUs

ter dem '’orsıtz [0)8! Christoph Böhr) teststellte, der geistesgeschichtlichen Entwicklung erwachsene
solle künftig „politisch-philosophische Begründung Grundvorstellungen ber den Menschen, die (e-
dessen, W AasSs WIr denken“ sein! Kurz VOT dem Dres- sellschaft und dıe Stellung des Menschen 1ın dieser
dener Parteitag Anfang Dezember 2001 der Offent- Gesellschatt abgedeckt. Die wertbesetzten Grund-
lıchkeit vorgestellt, wurde die Arbeit 1n der Presse entscheidungen der Verfassung en  en einer
bereıts als „eIn parteigeschichtlich grundlegendes Einıgung verschiedener aln Vertassungswerk be-
Werk‘“ eingestuft. Das christliche Menschenbild, teılıgten Kräfte, die neben spezifisch christlichen
wonach der Mensch on ‚Ott geschaffen ISTt und Aaus Grundorientierungen auch 1mM nıchtchristlichen
dem sıch dıe unbedingte Würde des Menschen be- Umfteld angesiedelte Grundeinstellungen einge-
oründet, wiırd als Grundlage der Politik der Volks- bracht haben: 1es tührte schon seinerzeıt 7AEhs Fest-
parteı GCDU auch 1in uUuNnserer pluralıstischen Gesell- legung eıner Wertebasıs, die die verschıiedenen
schaft testgeschrieben; davon unberührt bleibe dıe weltanschaulichen und politischen Rıchtungen als
Irennung VO  — Kırche und Staat als Ausdruck des ygemeiınsamen Nenner bejahten. Das christliche
christlichen Bıldes der Freiheit. Das christliche Menschenbild mıt dem AaUuUs dieser Fınıgung her-
Menschenbild beinhaltet emnach die Balance VO vorgehenden gleichzusetzen würde bedeuten, ıhm
Freiheıt und Verantwortung und 1St Fundament der eıne orößere Unschärte verleihen Lasten
unıversal gültigen Rechte aller Menschen; VCETI- se1nes spezifischen Gehalts, W as dl('‚‘ Orıientierung
pflichtet 7A0 KG Solıdarıtät mi1t den Schwachen, ZU daran 1n der konkreten Politikgestaltung eher
Streben ach Gerechtigkeit und ZUuU Schutz allen erschweren mülfste.
menschlichen Lebens iın Verantwortung VOT Ott Wenn mıt der Orıientierung christlichen
und den Menschen. Es wırd Wert gelegt auf dıe Menschenbild ausdrücklich der Anspruch verbun-
Feststellung, da{ß eiıne christlichen Menschenbild den wird, die CII damıt „Ma{fsstäbe für eine
Orlentierte Politik dem Wohl aller Menschen dient, Politik, die S1e 1m Wettbewerb mıt anderen Parteıen
„auch der gewachsenen Zahl jener, die nıcht aus unterscheidbar un:! verläfßlich machen“, wird die
dem christlichen Glauben heraus leben  « praktische Politik daran [LLESSCI1 se1n, und WAaTlT

Immer wıeder spurt 1111l die Schwierigkeıten VOT allem auft allen zentralen Feldern, die konkret
bel dem Versuch, die Volkspartei CHU MIt den gC- angesprochen werden nıcht zuletzt auf dem der
sellschaftlıchen Entwicklungen 1n Übereinstim- Familienpolitik, die auf der Grundlage christlicher
MUNgS bringen, hne tragende Wertvorstellungen Wertvorstellungen als moderne, „ganzheitliche“
aufzugeben. Die programmatiısche Erneuerung Famıilienpolitik ertreulıcherweıse mıiı1t 1Ns Visier BC-
steht 1n eıner gzewıssen Spannung 7zwischen der LOTNINECIN wird Ehe und Famiulie finden als „Grund-

pfeiler“ der treiheitlichen Gesellschatt besondereAnpassung veränderte Lebensbedingungen e1N-
erseılts und dem Wıillen Ug Veränderung bestehen- Aufmerksamkeıt; nüchtern wiırd aber auch bılan-
der Verhältnisse anderseıts. Wenn VO dem christli- zıert, 1n der modernen Gesellschaftt organısierten
chen Menschenbild oleich Begınn ZESaARL wırd, Menschen iıhre Beziehungen und soz1ıalen Netze

weıtgehend treı Jenseılts überkommener berufs-da{ß „Grundlage SE Verfassung“ IST, wiırd
damıt ‚WAT Recht darauf abgehoben, da{fß HNSCLE ständisch der rel1g1Ös normıierter Strukturen
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und die Vieltalt der Lebenstormen sSC1 eın Charak- Die Felder eiıner yanzheitlichen Familıenpolitik
teristikum unserer Zeıt 99  € und Famaıulıe, bıs 1NSs werden mıt Recht weıt ber wirtschaftliche und

einkommenspolitische Mafßnahmen hinaus abge-Jahrhundert ungefragt dıe typischen Lebens-
tormen (mıt Ausnahme des relig1ös begründeten steckt, bıs hın ZA6ER Wohnungspolitik, Famılıien-
Zölibats und me1st ArMUtS- der krankheitsbed- rechtspolitik, den famiılienbezogenen soz71alen
ingter Ehelosigkeıt), sınd 7 möglıchen wählbaren Diensten nd nıcht zuletzt familienpolıtıschen
Lebenstormen neben anderen geworden.“ Aspekten der Bildungspolitik (beı1 der das 7usam-

Eindrucksvoll 1Sst un die Orientierung eıner menwirken VO  — Famiıulie und Schule betont wiırd,
aber vielleicht och deutlicher die außerschuli-yanzheitlichen Familienpolitik A der Aufgaben-

breıte, die sıch aus dem Verständnis moderner Fa- sche Jugendhiltfe erganzen ware). Diese Breite
des Ansatzes hat tolgerichtig Konsequenzen tür diemiılienpolitık als „Querschnittspolitik “ erg1bt. SO

wiırd zeitgemälßse Familienpolitik inhaltlich autf rel Trägerstruktur: Familienpolitik 1st danach nıcht al-
Schwerpunkte bezogen gyesehen: aut die Förde- lein Aufgabe des Bundesgesetzgebers; vielmehr
rUuNng der Partnerschattlichkeit als konstituierender siınd j1er die Länder und Kommunen, aber auch
Wertvorstellung VO  — Ehe und Famılıie (mıt Konse- freie Träger (etwa 1mM Bereich der Wohlfahrtspflege)
qQUCHZECI auch tür die Organısatıon 1n der Erwerbs- gefordert. Mıt Recht 1st auch die unternehmerische

Ebene 1mM Blıckteld; eiıne eigenständige unterneh-arbeitswelt, die srundsätzlıch die partnerschaftliche
Teilhabe hbeider Eltern der Kindererziehung A O merische Familienpolitik (mıt tamıiılienbewulster
möglichen muUsse), auft die ANSCMCSSCHLC Anerken- Personalpolitik) gehört grundsätzlich, auch

der VO Famılien erbrachten Leistungen (dıe och keineswegs 1n der nötıgen Breitenwirkung,
nıcht 1UTr den unmıiıttelbar Beteiligten, sondern der längst ‚U Spektrum eiıner als gesellschaftlicher
Gesellschaft insgesamt ZUguLe kommen, weshalb Querschnittsautgabe verstehenden Famıilıenpo-

lıtık, sollte aber O1l staatlicher Seıite 1n der NOLWwWeEeN-auch Leistungsanerkennung und nıcht Nachteıls-
ausgleich Antang posıtıver Famıilıenpolitik digen Weise tankiert werden.
stehen habe) und aut den Ausgleich besonderer Spezıell 1m Bereich der Familienrechtsgestal-
Belastungen, dıe durch tamıliäre Verpflichtungen Lung wiırd keritisc testgehalten, dafß das geltende

Ehe- und Familienrecht ımmer och „Spuren e1ınes1 wesentlichen also Aufbringung und Erziehung
VO  —$ Kindern entstehen (wobeı AT Erhaltung und patriarchalischen und hierarchischen Ehe- und
Stärkung tamılhlärer Erziehungskompetenz diıe Be- Familienleitbildes“ Die 1M Rentenrecht C
deutung eıner gegenseılıtigen Erganzung VO: tinan- undene LOösung des SOgENANNLEN Anrechnungs-
ziellen und zeitlichen Entlastungen VO  z Eltern und modells in der Wıtwenversorgung wird als hınter
der komplementären Unterstutzung durch Ange- dem Leitbild der Partnerschatfttlichkeıit deutlich

rückbleibend eiıner Teilhaberente der eiınem Ren-Ote der Familienhiltfe und -beratung hervorge-
hoben und der Fortentwicklung des „Erziehungs- tenanwartschaftssplitting vegenübergestellt. In dıe-
urlaubs“, der ınzwiıischen ohnehın „Elternzeıt“ SCII Zusammenhang kommt die Kommıissıon In

heifßst, einem Anspruch auf Famıiılienzeıit Bedeu- realistischer Einschätzung der bisherigen Entwick-
Lung beigemessen wırd). lar erkannt und testge- lung nıcht umhın einzuräumen, das lange Fest-
halten wiırd, da{fß Ehe und Famiuılie 1ın iıhren Ex1- halten all den überkommenen Vorstellungen WI1€e
STENZVOFAUSSEIZUNGECN und Wertgrundlagen heute dem Letztentscheıid des Famıilienvaters gerade 1n
immer öfter 1m Kontlikt mMi1t dominıerenden den 50er Jahren habe eine politische Umsetzung

des Leitbildes der „Partnerschaftlichkeıit“ behin-vesellschaftlichen Spielregeln und Wertungen STC-

hen: „Das Leben 1n Ehe und Famıulıe erfordert Hal- dert. Um mehr wiırd nunmehr eıne besondere
t(ungen, die 1n der Gesellschaft ott wen1g Unter- Verantwortung dafür vesehen, annern und Frau-

stutzung ertahren“, wırd recht zurückhaltend ın Ehe und Famiılie gleichermaßen yünstige
Lebenstormen schaften, die dem menschlichenumschrieben, W as 1n der familienpolıtischen Dıs-

kussion VOT allem 1M Anschlufß den Füntten Grundbedürtnis ach Liebe, Geborgenheıit und
Famıilienbericht 1994 auf dıe Formel VO der Halt entsprechen. Es verdient Zustimmung, WE

„‚strukturellen Rücksichtslosigkeit“ yegenüber der ür eıne zeitgemälßse Ehe- und Familienpolitik test-
Famiuilie gebracht worden ISt. gehalten wiırd, gleichberechtigte Biographiemuster
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tördern, dıe die Partnerschattlichkeit und Bın- CM otftenbar auf das Konzept eines „Familien-
dungstähigkeıt stärken. Zu dem In diesem Ontext geldes“ (ın der Endstute 700 ın den ersten

schon selt Zeıt 1Ns Blickteld gerückten re1 Lebensjahren des Kindes, anschließend 600
Umgang MI1t dem bestehenden Ehegattensplitting DM), Ww1€e CS die CDU/CSU-Bundestagsfraktion
(dann oft auch als Quelle der „Gegenfinanzierung“ unlängst als Zusammenftassung verschiedener e1IN-
tür kındbezogene Famıilientördermaf$nahmen kommenspolitischer Leistungen vorgestellt hat.

Insoweıt 1eSs der Fall 1St, erscheinen ann frei-gesprochen) heißt sıbyllınısch, gehe unnn

den Erhalt der gemeinsamen Veranlagung VO lıch einıge präzisıerende Anmerkungen angebracht:
Eheleuten und e1INes ehefreundlichen Steuerrechts Nıcht ausreichend LTaNSparent 1St 1er die „innere
(gebunden Aall den gesetzlichen Güterstand). Damıt Struktur“ der den einzelnen Famıilien zugedachten
wırd nıcht unbedingt das Ehegattensplıtting In Leistung („Familiengeld“ b7zw „Erziehungstrans-
seıner bestehenden Form ausdrücklich etürwor- en Wünschenswert und 1ın bestimmten Famiaulıi-
LEl dıe Formulierung würde wohl auch dessen ensıtuationen notwendig ware schon, da{fß die Fa-
Modifizierung ecken mılıen sehen können, W ASs S1C auf welche Ziel-

Was damıt insgesamt entwickelt und als Pro- SCIZUNgG hın erhalten, also Z Verwirklichung VO

STa vorgegeben wiırd, hält sıch grundsätzlich einkommenssteuerlicher Freistellung eınes so71al1-
durchaus aut der Höhe der tamıliıenwiıssenschaftt- kulturellen Existenzbedarts des Kındes (einschliefß-
lıchen Diskussion ZU den Grundlagen einer LE- ıch des Betreuungs- und Erziehungsbedarts), ZUm

matıischen und al Prinzıp der Nachhaltigkeıt und Ausgleich angesichts zusätzlıcher kınderbedingter
Verläßlichkeit) mıt Orlentierten Familienpolitik. Einkommensbelastungen SOWI1E als einkommens-
] J)as otftensichtliche Bestreben der Wertekommuis- politische Anerkennung einer auch für dıe Gesell-
S10N nach modernem „outlook“ wırd adurch U11l- schaft erbrachten Leistung (ın der Sprache der
terstrichen, da{fß die betfürwortete Familienpolitik Okonomen: pOSItLV ZU bewertender y Ef-
gegenüber einer „CHB verstandenen Familienpolitik te. uch die verschiedenen Komponen-
klassıschen Zuschnitts“ (ın deren Mittelpunkt die ten ZU eiınem Gesamtbetrag zusammengerechnet
tinanzıelle Förderung der Kınder stehe) abgesetzt werden mOgen, sollte tamilienpolitisch ausdıt-
wırd Was 1er „klassısch“ BCWESCH se1in soll, INa terenziert überschaubar se1nN, welche Komponenten
offen bleiben Immerhin Wll"d damıt eine welche Höhe haben Denn S1C haben eıne Je
und VO den Fachvertretern der Famıilıenpolitik- unterschiedliche Zieltunktion: für unterschiedliche
Lehre ohnehın nıe ernsthaft vertretene Sıchtweise Zieltunktionen sollten aber mögliıchst auch
ausdrücklich zurückgewiesen. Vielleicht wiırd auch unterschiedliche Instrumente eingesetzt werden,
1er deutlich, W1C eine langjährıge sO7z1a1- und tamı- deren Wırkung JE ach Zielsetzung ann 1n ihrer
jenwissenschafrtliche Durchdringung der Grundla- Angemessenheıt und Verbesserungsbedürtftigkeit
pCN einer systematıschen Familıenpolitik auch für überprüfbar 1Sst Insgesamt bleibt 1n bewulfster
die (partei-)politische Meinungsbildung nachweis- Werteorientierung die „Generationengerechtig-
lıch nıcht hne Auswirkung bleibt. eıt  CC 1mM Bliıck auf Famıiılien NT Kındern eine wich-

Wenn die tinanzıelle Förderung der Kınder t1ge Aufgabe tür d1(3 Zukunft.
auch nıcht 1mM „Mittelpunkt“ der Familıenpolitik Kın etzter tamilienpolitischer Aspekt, ber den
gesehen wiırd, wiırd deshalb gleichwohl nd ZUu CS aUuUsSs dem Papıer och weıter nachzudenken lohnt,
Recht der Ausgleich besonderer kinderbedingter betrittt den Zusammenhang VON Familienpolitik
Einkommensbelastungen keineswegs aUS dem Auyu- und demographischem Prozefß. Dieser Zusammen-
C verloren. Im Gegenteil: Betürwortet wiırd dıe hang, 1n der polıtıschen Diskussion I9l allzu lange
schrittweise „Weiterentwicklung des Kındergeldes verdrängt und auch heute weıthin immer och

einkommensunabhängigen Erziehungstransters, tabuisıert, wırd orundsätzlıch durchaus gesehen.
dıe Einbeziehung bisheriger Leistungen 1ın Eıne auf dem christlichen Menschenbild tufßende
Ausgestaltung und Höhe Eltern 1n iıhrer ökonomıi- Familienpolitik stelle siıch, heifßt CS, ın den
schen Verantwortung nachhaltıg stärken“. Dıies Dienst der Ehepaare und Famılien und se1l
bleibt och relatıv allgemeın, zielt aber hne Getahren iıhrer Instrumentalisierung durch Bevöl-
konkrete zahlenmäßige Gröfßenordnungen NEIMN- kerungspolitık und Arbeitsmarktpolitik) gefelt. Es
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W1 rd ıhr mıt Rechrt die Autfgabe zugesprochen, olıtik versteht und die bei den hochpersönlichen
Menschen, die sıch für eın Leben 1n Ehe und Fa- Entscheidungen für der BCHCH Kınder den (Z€e-
mıilie entschieden haben, Rahmenbedingungen 7A meiınwohlbezug ımmer wıeder mi1t sıchtbar werden

läßtsıchern, diese Option nachhaltig lebbar machen,
und Menschen, die sıch für Kinder entscheiden Wenn die Wertekommission betont, innerhalb
möchten, ZUu helfen, Ehe un: Famiulie betrettende des Ordnungsrahmens der Soz1ialen Marktwirt-
Lebensplanungen realisıeren. Dem ann Nur schaft müfßten angesichts NEeUeEer Herausforderungen
voll zugestimmt werden (wobei Entscheidungen Reformen angestofßen werden, se1 daran erın-
ür Kınder auch aufßerhalb der Ehe tallen können); NEeEIt da{fß aneben auch die LOösung alter Problem-
Man vermißt reilich angesichts IMISGFET. tatsäch- lagen ach WI1e VOTr anzumahnen bleibt. Die Aus-
lıchen demographischen Lage MI1t der seIt Jahren d Famıilienpolitik setzen auch jer A

programmıerten künftig (ZU) starken Rückläu- Schon VOT ber WEe1 Jahrzehnten wurde OM Ver-
figkeit der (deutschen) Bevölkerung eine tasser auf e1in ‚strukturelles Ordnungsdetizıit“ 1M
deutlichere Artikulierung der Erwartungen all eiıne soz1ıalen Bereich 1mM Blick auf Famılıen hınge-
„ganzheıtliche“ Famıilıenpolitik, auch hre Auswir- wıesen?, as spatestens durch eıne „runderneuerte“
kungen auf en demographischen Prozefß ZUu erken- Soz1iale Marktwirtschaftt AIl Begınn des L1CUCM

NCN un bewufßt D berücksichtigen. Festzuhalten Jahrhunderts wırksam beseitigt werden mu{( 117
eıbt Die einzelnen Paare haben eın grundlegen- Interesse 1C zuletzt der Glaubwürdigkeit dieser
des Recht, frei, verantwortlich und intormiert ber Ordnung und iıhrer politischen Vertreter gerade
die Zahl ihrer Kınder und den zeıitlichen Abstand auch iIm Urteil Junger Famiıulien. Der AÄnspruch des
der Geburt) entscheiden, WI1E 16S$ schon in der sozialordnungspolitischen Konzepts der Soz1ialen
Menschenrechtserklärung on Teheran 1968 test- Marktwirtschaft wırd M1t Blick auft die gesellschaftt-
gehalten ISTt. Be1i diesen individuellen Entschei- lıche und wirtschaftliche Posıtion der Famılien
dungen gilt treilich ZU sehen, da S$1e als Ent- bısher al bedingt eingelöst. Wenn die Volkspartei
scheidungen Ol Personen, Einzel- und Ge- @IBI8| sıch ZuUur Bewältigung dieser Aufgabe auf en
meınschaftswesen, auch eiınen Sozialbezug und eıne sicherlich mı1t manchen Stolpersteinen versehenen
Gemeimwohlrelevanz haben Weg machen und S1C autf den verschiedenen and-

An anderer Stelle 1 Abschnitt Zur Wırt- lungsebenen gleichzeitig (wıe N dem 5ystemwissen
chafts- und Soz1alpolitik wırd Wıssen U1n wırksamer Familienpolitik entspricht) anpacken
die Fehlerhaftigkeit des Menschen (und I1 seıne möchte, stehen UOrıientierung hinreichend
Möglichkeit, 1 Gebrauch der Freiheit ZUu scheıt- aktualisierte Karten ur Verfügung, WI1IC Be1-
ern) 1 Blick auf das marktwirtschaftliche Handeln spıel das Beschlufßpapier „Lust aut Famiulıie. Lust
NT dem E1gennutz als Motor festgehalten, 6S be- auft Verantwortung“ des Bundesausschusses der
dürte aber zugleıich eIneS „gemeınwohlorientierten CU VOIN Dezember 999 Das vorliegende Kon-
Ethos aller Gesellschaftsmitglieder, nıcht dıe pL ZUIN christlichen Menschenbild mMıit den darın
Institutionen und iıhre Regelungen egolstisch ZU aufgezeigten unmıittelbaren Auswirkungen, die
unterlauten und auszuhöhlen“. ılt N eıne Ühn- einer Bindung daran auft eiıne nachhaltige Famılien-
lıche Gemeimwohlorientierung nıcht auch IM Blick politik ausgehen mülßsten), bıldet eiınen Kompa/s.
auf das generatıve Verhalten mMit Z bedenken? Eıine Was 1n der grundsätzlich reichen deutschen
Autgabe der Familıenpolitik mufß CS deshalb se1n, Volkswirtschaft och inzukommen mufß, das 1st
die wiırtschaftlichen, gesellschaftlichen und kul- der polıtische Wılle Max Wıingen
turellen Rahmenbedingungen 74} gestalten, da{fß

Die NCUC Aktualıtät des christlichen Menschenbildes,die Vielzahl der personalen Entscheidungen 1m (se- vorgelegt VON der Wertekommuission der CHU Deutsch-samtergebnı1s eıne Geburtenentwicklung ZUT Folge lands, Berlin November 2001, 1m Internet: www.cdu-haben, die mit den demographischen Ordnungs- rlp.de/Aktuelles/aktionen.htmvorstellungen des Gemelnwesens auf treiheitlicher Vgl Wıngen, Bevölkerungs- tamılienpolitischeGrundlage übereinstimmt. Wır brauchen eıne Fa- Aspekte der soz1alen rage In entwickelten Industrie-
mılıenpolitik, die sıch 1n Anlage und Ausgestaltung gyesellschaften, 11} Zür Neuen Soz1ialen rage, hg.
als eıne auch bevölkerungsbewußte Gesellschafts- Widmaier Berlın 1978 149
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